
Häufig gestellte Fragen zur Verwaltungsstrukturreform (“FAQ”)

Häufig gestellte Fragen zur Verwaltungsstrukturreform (FAQ-Liste) 1/10

Frage Stichwort Antwort
1. Entfällt künftig die Allgemein- und  Ver-

waltungskostenzuweisung gänzlich?
Allgemein- und Verwal-
tungskostenzuweisung

Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung steht den Kirchgemeinden ge-
setzlich zu. Die AuV-Zuweisung entfällt nicht. Sie erhält voraussichtlich nur
einen zusätzlichen Verteilfaktor. Ihre Gesamthöhe in der Landeskirche richtet
sich weiterhin nach den jährlichen Gesamteinnahmen und dem Verteilschlüs-
sel, der durch das Haushaltgesetz bestimmt wird.

2. Wird eine anonyme Zentralverwaltung
nicht zu Einnahmeverlusten führen (bei
Kirchgeld, Spenden), wenn keine per-
sönlichen Gespräche vor Ort mehr er-
folgen können?

Anonymität

(Kirchgeld)

Die zentralen Dienstleister und kassenführenden Stellen sind künftig der Hin-
tergrund und die Stützen der örtlichen Gemeindearbeit und Verwaltung.
Eine Mindestanstellung von Verwaltungspersonal für Pfarrämter wird garan-
tiert. Dadurch ist auch künftig die Entgegennahme von Kirchgeld- und Spen-
denzahlungen in der Pfarramtsverwaltung möglich. Pächter und Mieter kön-
nen vorsprechen und ihre Anliegen mitteilen. Die eigentliche Verwaltung des
Geldes, der Grundstücke usw. geschieht dagegen wie bisher „anonym“ – nur
eben an anderem Ort mit höherer Effizienz. Sie erfolgt ja am besten ungestört
und konzentriert ohne Beisein von „Publikum“.
Die pfarramtsbezogene Verwaltung lässt  daher auch künftig genug
Spielraum für Kontakte und erfordert diese geradezu, bspw. bei der Vor-
bereitung von Amtshandlungen, bei der Erarbeitung des Veranstaltungsplanes
und bei der Vorarbeit für den Kirchenvorstand, für Ausschüsse und Dienst-
gruppen. Da die Kirchgemeindeverwaltung sich künftig wesentlich auf Pfarr-
amtsverwaltung konzentrieren soll, erfolgt ihre Verknüpfung mit dem Ver-
kündigungsdienst und dem Dienst der Ehrenamtlichen (Organisation, Anlei-
tung) intensiver als bisher. (-> Präsenz)

Jede Kirchgemeinde kann bspw. ihre Kirchgeldarbeit auf Kontakt hin auszu-
richten. Sie kann den Kirchgeldbriefen einen Gemeindebrief beilegen und
kann auf die Öffnungszeiten des Pfarramtes verweisen. Sie kann die Be-
scheide durch Helferinnen und Helfer persönlich zustellen lassen oder die
Zustellung mit Besuchen verbinden. Diese gemeindeaufbaubezogene Tätig-
keit ist von Zahlungsroutinen zu unterscheiden, wie sie auch sonst üblich sind.
In einer Zeit, wo nahezu alle Zahlungsvorgänge – Medien, Energie, Versiche-
rungen usw. – bargeldlos abgewickelt werden, ist die Kirchgeldzahlung mit
vorbereitetem Einzahlungsbeleg oder über Dauerauftrag genau so wenig ein
Problem, wie der Kirchensteuerabzug.
Sensibilität und nicht zwanghaftes Handeln ist bspw. dadurch gefordert, dass
wegen ihrer sozialen Lage nicht mehr alle Gemeindeglieder über ein Konto
verfügen. Hier müssen freundlich andere Wege offen gehalten werden.
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3. Was ist bei der Arbeit vor Ort unbedingt
zu berücksichtigen

Arbeitsabläufe vor Ort Arbeitsabläufe der kassenführenden Stellen und der Z-Stellen werden so
strukturiert, dass für die Landeskirche und ihre Gemeinden größtmögliche
Verwaltungskosten-Ersparnisse erreicht werden. Deswegen werden die
Übergabepunkte („Schnittstellen“) genau beschrieben werden, damit die
Arbeiten zwischen Kirchgemeinden und Dienstleistern nahtlos und präzise
übergeben werden können. Die Mitarbeitenden und die Entscheidungsträger
(Pfarramt, KV) müssen deshalb – ebenso wie die Mitarbeitenden der Verwal-
tungsdienstleister – diese Übergaben nach den entsprechenden Richtlinien
gestalten und ihre Bearbeitungsabläufe wie Bahnkupplungen oder Steckkon-
takte ineinander greifen lassen. (>Fehler bei zentraler Kassenführung)

4. Wird der Pfarrer mit zusätzlichen Ver-
waltungsaufgaben belastet, wenn in den
Pfarramtskanzleien Kürzungen vorge-
nommen werden?

Arbeitsbelastung,
Arbeitsverlagerung auf
Pfarrer

Die Strukturveränderungen sollen u. a. eine stärkere Unterscheidung von
pfarramtsbezogenen und allgemeinen Verwaltungsaufgaben ermöglichen. Der
Pfarramtsverwaltung wird verbindlich eine Verwaltungskraft zugeordnet, die
– außer Barkasse/Kollekte – von Finanzverwaltung entlastet ist und stärker
pfarramtsbezogen arbeiten kann. Pfarrer sollen durch Zuarbeit der Z-
Stellen Erleichterung bei der Erarbeitung anderer Vorgänge erfahren, wie
das jetzt bereits weitgehend durch die Amtsratsstellen geschieht. Durch
Reduzierung von Genehmigungserfordernissen und weitere Reduzierung des
Schriftwechsels können zusätzliche Verwaltungserleichterungen zum Tragen
kommen.

5. Gibt es in den Pfarrämtern nur noch
25% Anstellungsumfänge oder können
bei finanzieller Leistungsfähigkeit der
Kirchgemeinde auch höhere Anstellun-
gen erfolgen?

Aufstockung von Mitarbei-
terstellen

Wie bei den Anstellungen im Verkündigungsdienst haben Kirchgemeinden
auch bei Mitarbeitenden im Verwaltungsdienst die Möglichkeit, nach
Arbeitsumfang und Finanzierbarkeit Stellen “aufzustocken”. Kirchge-
meinden planen ihre Anstellungen entsprechend. Die grundsichernde
Verwaltungsstelle je Pfarrstelle soll verbindlich ausgestaltet werden.

6. Ist es nicht wichtig, vor der Entschei-
dung über Bauanträge eine gründliche
fachliche Beratung durch Baufachleute
(Baupfleger) durchzuführen, die – auch
finanziell gesehen – günstige Lösungen
suchen?
Können Fremdbüros die Kirchgemein-
den zu Fragen des Bauens an Denk-
malen und sakralen Bauten einwandfrei
beraten?

Baupfleger Die Beratung und Begleitung der Gebäudepflege und des Bauwesens durch
die Baupfleger wird auch künftig sicher gestellt. Anbindung, Umfang der Leis-
tungen und Sitz der Dienststellen ist noch zu entscheiden.
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7. Gehört nicht das Beamtentum auf den
Prüfstand ?

Beamtentum Der sich am Beamtenrecht orientierende dienstrechtliche Status der
Pfarrerinnen und Pfarrern sichert im Rechtssystem der Bundesrepublik
Deutschland am ehesten die Unabhängigkeit bei der Ausführung ihres Auftra-
ges. Die Besoldung der in beamtenähnlichen Anstellungen befindlichen Pfar-
rerinnen und Pfarrer ist derzeit sogar kostengünstiger, als die mit erheblichen
umlagebedingten Sozialkosten belegte privatrechtliche Anstellung.

8. Ist Kirche wie ein Dienstleistungszent-
rum zu betrachten, das möglichst effek-
tiv und zentral geführt werden müsste,
und widerspricht das nicht dem Anliegen
des Evangeliums und dem christlichen
Menschenbild?

Dienstleistung und Men-
schenbild

Es widerspricht nicht dem Anliegen des Evangeliums und dem christlichen
Menschenbild, effizient zu arbeiten: „Wer im Geringsten treu ist, der ist auch
im Großen treu ...“ (Lukas 16,10). Es gilt nicht nur geistlich, sondern auch für
das der Kirche anvertraute Gut, dass wir mit unseren Gaben, Talenten und
„Pfunden“ wuchern sollen. Das gilt erst recht, wenn eine zukunftsfähigere, den
künftig zu erwartenden Entwicklungen besser angepasste Verwaltungsstruktur
zur Einsparung von Mitteln führt, die dann dem Verkündigungsdienst zur Ver-
fügung stehen.
Im Übrigen: Dienst(leistung) ist genuiner Bestandteil des Christentums. Dia-
konie selbst ist umfängliche Dienstleistung im Auftrag und als Lebensäuße-
rung der Kirche. Die Ausdifferenzierung von Dienstleistung hat ihren Anfang
bereits in der „Urgemeinde“ genommen, als Diakone (wörtl.: Diener,
Dienstleister) eingesetzt wurden, um den Verkündigungsdienst von der Spei-
senverteilung zu entlasten.

9. Wo sehen Sie für Ihre Gemeinde die
Möglichkeit einer effektiveren
Verwaltungsarbeit mit Einführung der
neuen Strukturen?
(Diese Frage wurde neben anderen
persönlich an die Mitarbeitenden im
Landeskirchenamt gerichtet.)

Effizienzsteigerung der
Kirchgemeindeverwaltung

Auch in unserer (meiner) Kirchgemeinde kann die Vor-Ort-Verwaltung dann
noch stärker auf den Dienst der Verkündigung, insbesondere der Pfarrer,
bezogen arbeiten. Die Mitarbeitenden können sich als Ansprechpartner bes-
ser auf Pfarramtsbesucher einstellen, weil Arbeiten, die eine hohe Konzentra-
tion erfordern, wie beispielsweise das Rechnungswesen, an anderer Stelle
erledigt werden. Durch ein zentrales Melderegister und die permanente Ein-
sichtmöglichkeit entfällt auch die Notwendigkeit, Melderegister selbst zu füh-
ren. Arbeits-, Grundstücks- und andere Verträge werden unterschriftsreif
vorgearbeitet und Finanzentscheidungen sorgfältig vorbereitet. Dadurch wird
die Pfarramtsleitung und der Kirchenvorstand entlastet. Die derzeit nötigen
Schulungen der Mitarbeitenden und der Pfarrerschaft durch Änderungen der
Rechtslage und Weiterentwicklung der EDV können weitgehend entfallen.
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10. Werden die Einwände, Meinungen,
Hinweise der Gemeinden, Mitarbeiter o-
der Ehrenamtlichen überhaupt gehört
und ernst genommen?

Eingaben

(„Postwurfsendungen“ an
alle kirchenleitenden Or-
gane)

Es versteht sich von selbst, dass in solch komplizierten Umgestaltungen je-
weils Mehrheitsentscheidungen für Lösungen zustande kommen müssen.
Dennoch werden alle Eingaben von den Bearbeitern der jeweiligen Sachge-
biete bei der Entwicklung der Strukturen zur Kenntnis genommen und Hinwei-
se, die in die bereits entschiedenen Vorgaben passen, berücksichtigt. Wider-
sprüche, Proteste, grundsätzliche Kritik und alternative Vorschläge werden
ebenfalls vom Präsidium der Landessynode, vom Landesbischof, vom Lan-
deskirchenamt und von der Kirchenleitung zur Kenntnis genommen.

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Novembersitzung 2005 beschlossen, durch
eine qualifizierte Auswertung besonders der kritischen Stellungnahmen die
Landessynode im Frühjahr über grundsätzliche Einwände und Fragestellun-
gen zur Verwaltungsstrukturänderung zu informieren. Außerdem wird es regi-
onale Foren geben, auf denen Fragende und Kritiker gegenüber Vertretern
der Kirchenleitung, der Projektgruppe der Kirchenleitung und des Landeskir-
chenamtes zu Worte kommen können.
Dass es nicht möglich sein wird, jede Anregung, Kritik oder Stellungnahme
sowie die einander widersprechenden Gesichtspunkte in die Gestaltung der
veränderten Verwaltungsstruktur aufzunehmen, liegt auf der Hand.

Anmerkung: Da es einen genau geregelten Arbeitsablauf im Austausch zwi-
schen den Verfassungsorganen unserer Landeskirche (Landessynode, Lan-
desbischof, Landeskirchenamt, Kirchenleitung) gibt, erschweren „Post-
wurfsendungen“ an alle Adressaten die Bearbeitung, Kenntnisnahme und
Reaktion außerordentlich. Um sicher zu gehen, dass alle zu Beteiligenden
tatsächlich von den eingegangenen Schreiben Kenntnis erhielten, schickt nun
jede Dienststelle ihren Eingang an die anderen weiter, sodass häufig vier Mal
die gleichen Schriftsätze von allen gelesen werden müssen und ihre Bearbei-
tungshinweise vier Mal angebracht werden. Solche „Postwurfsendungen“
verzögern die zügige Bearbeitung erheblich.

Einsparungen → Kosten und Einsparungen

11. In welcher möglichen Entfernung kann
eine zentrale Stelle von einer
Kirchgemeinde liegen?

Entfernungen Entfernungen spielen bei den regionalen kassenführenden Stellen keine
Rolle, da die Kontakte nahezu ausschließlich über Internet (Corporate Net-
work) und Postverkehr abgewickelt werden. Bei den sogenannten  → Z-
Stellen, den zentralen Dienstleistern, spielen die Entfernungen die gleiche
Rolle, wie jetzt schon die Entfernung zwischen dem jeweiligen Anstellungsträ-
ger (bspw. der Kirchgemeinde) und der ZGASt (zentrale Gehaltsabrech-
nungsstelle), nämlich keine. ( → Problemklärungen)
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12. Die Selbstbucher der Kirchkasse haben
einen besseren Überblick über ihre Fi-
nanzen und können schnell reagieren
(Nachfragen, Fehlersuche).

Fehler bei zentraler Kas-
senführung

Durch Online-Einblick können jederzeit Einsichten in das Rechnungswerk
genommen werden und damit die Finanzverhältnisse - aber auch der
Bearbeitungsstand – der eigenen Kirchkasse eingesehen werden. Fehler
werden durch Kassen- und Rechnungsprüfung weitgehend erkannt und
korrigiert. Fehlerstatistiken zeigen, dass die Fehlerquote von den
Konzentrationsmöglichkeiten der Mitarbeitenden, von ihrer “Routine”, von der
technischen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes u. a. abhängen. Deshalb ist
nicht davon auszugehen, dass in Zentralen fehlerhafter gearbeitet wird, als in
örtlichen Verwaltungen.
Natürlich werden die Umstellungszeiten für alle Beteiligten eine besondere
Herausforderung werden. Auftretende Anlaufschwierigkeiten sollten nicht als
Fehler, sondern als Lernpotential und Verbesserungsmöglichkeit
wahrgenommen und genutzt werden. (s. a. >Arbeitsabläufe vor Ort)

13. Welche Größenordnung sollten
kassenführende Stellen haben?

Größenordnung In der Regel arbeiten kassenführende Stellen für mehrere Kirchenbezirke und
vereinigen so viele Arbeitskräfte, dass die Arbeitsfähigkeit durch Vertret-
barkeit in allen Fachbereichen ständig gewährleistet ist. Damit ist eine
Arbeitsgröße unter 6 Vollbeschäftigten (bzw. entsprechend vielen Teilzeitbe-
schäftigten) nicht anzustreben.

Hinweise → Eingaben

Kirchgeldverwaltung → Anonymität (Kirchgeld)

14. Bisher fehlt eine Offenlegung der Kosten
für die geplanten neuen Verwaltungs-
strukturen und deren daraus resultie-
render Einspareffekt

Kosten und Einsparungen Die Kosten für die Umstellung können nur näherungsweise bestimmt wer-
den. Dazu sind Rücklagen im landeskirchlichen Haushalt gebildet worden.
Einsparungen ergeben sich künftig nicht nur durch Konzentration der Arbeits-
abläufe. Einsparungen werden auch durch die reduzierten Anleitungen und
Schulungen für Finanzverwaltung, EDV-Arbeit und Arbeitsrecht sowie die
Reduzierung der Lizenzen und Anschaffungskosten für Programme und Up-
dates auf hunderten Rechnern in der Landeskirche erzielt werden. Zusam-
mengeführte hochqualifizierte und zügige Arbeitsausführung vermeidet dar-
über hinaus Verluste aus Terminverfehlungen sowie aus rechtlichen und wirt-
schaftlichen Fehleinschätzungen.
Die Einsparungen wurden durch Mitarbeitende des Landeskirchenamtes vor-
gerechnet, indem den erforderlichen Arbeitsumfängen nötige Anstellungen
gegenübergestellt wurden. Dabei konnte eine deutliche Reduzierung gegen-
über dem jetzigen Anstellungsvolumen in Kirchgemeinden und Kirchgemein-
deverbänden festgestellt werden, das sich jährlich auf ca. 3 Millionen Euro
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belaufen wird. Diese Berechnungen finden sich in der Vorlage 48 der Kir-
chenleitung an die Landessynode. Sie waren von der Projektgruppe aufge-
nommen worden, deren synodale Mitglieder sich auch in der Synode beson-
ders für die Finanzbelange der Kirchgemeinden einsetzen.
Ziel der Verwaltungsumstellung ist eine künftige jährliche Verwaltungskosten-
einsparung von 5-7 Millionen Euro. Diese Einsparung wird dazu führen, dass 
bei zurückgehenden Kirchensteuern und also Zuweisungsmöglichkeiten die 
Stellen im Verkündigungsdienst langsamer zurückgebaut werden können, als
ohne diese Maßnahmen.

Meinungsäußerungen → Eingaben

Menschenbild: → Dienstleistung und Menschenbild

15. Geht man bei der Verwaltungsreform
nicht irrtümlicherweise von den westli-
chen „volkskirchlichen“ Verhältnissen
aus? Die Christen hier sehen Kirche als
eine Institution an, die den einzelnen
Menschen vor Ort annimmt.

Organisationsmodell,
westlich

Obwohl unserer Landeskirche im Durchschnitt 21% der Bevölkerung
angehören (in manchen Gegenden nur noch um 10%), haben wir in Sachsen
weithin volkskirchliche Strukturen. Auf Grund dieser Strukturen ist nicht nur
für jedes Gemeindeglied, sondern für jeden Einwohner bisher unsere Kirche
erreichbar und (beispielsweise über ihre Öffentlichkeitsarbeit und durch ihre
Veranstaltungen) sichtbar. Dadurch ist die Ansprechbarkeit jedes Einzelnen
gewährleistet. Daran wird auch eine Verwaltungsstrukturreform nichts ändern,
denn Kirche ist dort, wo das Wort verkündigt wird und die Sakramente gefeiert
werden, wo Gemeinschaft und Dienst gelebt werden. Diese Funktionen der
Kirche und Tätigkeiten ihrer Glieder anzuregen und zu stärken sowie jede
einzelne und jeden einzelnen zum Zeugnis über ihren Glauben zu befähigen,
ist die Kernaufgabe der Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst. Um diese
Kernaufgabe auch künftig weitgehend wahrzunehmen, ist die Umschichtung
beim Einsatz der Kirchensteuern dringend erforderlich, die infolge
Geburtenrückgang, Arbeitslosigkeit und Abwanderung stark zurückgehen
werden. Einsparungen durch Konzentration der und Abbau von Prüfinstanzen
durch zentrale Bearbreitung sind dringend geboten. Die Ansprechbarkeit und
Präsenz vor Ort muss mit viel Phantasie und Einsatz unabhängig von den
nötigen, zusammenfassbaren Verwaltungsarbeiten sicher gestellt werden.
Im Übrigen haben die meisten westlichen Kirchen einen “härteren” Personal-
Schlüssel. In der Hannoverschen Landeskirche kommen bspw. auf 2000
Gemeindeglieder ein/e Pfarrer/pfarrerin oder ein Diakon/Diakonin usw.. In
unserer Landeskirche kommen auf ca. 1550 Gemeindegliedern ein/e
Pfarrer/in und knapp 50% Gemeindepädagoge/in und Kirchenmusik, was aber
wegen der viel geringeren Kirchenmitglieedschaft sinnvoll ist.
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16. Entwickelt sich die Kirche nicht zuneh-
mend zu einer „Pfarrer-Kirche“?

Pfarrerkirche Die 2003 eingeleitete und weitgehend umgesetzte Stellen- und Strukturan-
passung im Verkündigungsdienst schrieb erneut das feststehende Verhält-
nis von 1 Pfarrer : 0,45 Gemeindepädagoge : 0,30 Kirchenmusiker fest.
Damit wird die bewährte Aufteilung der Dienstgruppen im Verkündigungs-
dienst weiter aufrecht erhalten. So verhindert unsere Landeskirche gerade die
Herausbildung einer „Pfarrerkirche“.

17. Wird nicht eine lebendige Gemeinde
zerstört, wenn keine Präsenz in den
Pfarramtskanzleien vor Ort gewährleis-
tet wird?

Präsenz von Mitarbeitern
vor Ort

Präsenz in den Pfarramtskanzleien wird durch die Regelung einer Mindestan-
stellung sichergestellt. Durch weitere Finanzierung können Kirchgemeinden
Stellen aufstocken oder Präsenzzeiten durch Ehrenamtliche erweitern, wie
bisher auch schon. Ziel muss es bleiben, lange bzw. häufige – vor allem aber
regelmäßige – Öffnungs- und Sprechzeiten durchzuhalten. Die Verwal-
tungsstrukturänderung sollte allerdings auch dazu führen, dass Pfarrerinnen
und Pfarrer ihre Erreichbarkeit klar strukturieren, per Anrufbeantworter und
Telefonumleitung auch kurzfristig erreichbar werden und angebotene Sprech-
zeiten in der Regel einhalten.

18. Werden nicht Gemeindeglieder eher
austreten oder nicht zahlen, wenn sie
zur Klärung eines Kirchgeldproblems zur
fernen Z-Stelle fahren sollen?

Problemklärungen bei
zentralen Verwaltungsein-
richtungen

Wenn die Kirchgemeindeverwaltung oder das Pfarramt vor Ort nicht in der
Lage sind, für Gemeindeglieder ein Problem zu klären, dann erst kommen die
Menschen auf die Idee, sich an die zentralen Dienstleister zu wenden. Mit der
Verwaltungsstrukturreform ändert sich höchstens die Öffnungszeit, nicht der
Bearbeitungsstil der örtlichen Pfarramtsverwaltung. Eine gute Verwaltung
arbeitet bereits heute so, dass sie ihre Arbeit Besucher- und Mitgliederfreund-
lich gestaltet. („Was kann ich für Sie tun?“ „Schön, dass Sie hereinschauen –
das Problem werden wir so schnell wie möglich für Sie klären“). Und natürlich
sieht die Pfarramtsverwaltung sehr schnell, wie das Problem behoben werden
kann, und bringt die Lösung so weit voran, dass die Betreffenden genau wis-
sen, was nun für sie noch zu tun bleibt. Die Mitarbeitenden setzen als Pfarrer
und Verwaltungsleute ihren Ehrgeiz da hinein, die Dinge ins Reine zu be-
kommen. Denn neben der Gewinnung neuer Gemeindeglieder kommt der
Bindung der bereits vorhandenen und die kirchliche Arbeit mit tragenden Ge-
meindeglieder durch Angebot und Art des Umganges höchste Priorität zu.
s. a. → Entfernungen
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19. Bedeutet eine generell zentrale Kas-
senführung nicht einen wesentlichen
Eingriff in die Selbstständigkeit der
Kirchgemeinden und eine Verschlechte-
rung der Finanzbearbeitung?

Selbstverwaltungsrecht
der Kirchgemeinden

Zentrale Kassenführung beschränkt die Kirchgemeinde in der Ausführung
dieser Verwaltungsarbeit. Deshalb kann ein solcher Einschnitt auch nur durch
Gesetz herbeigeführt werden. In der Entscheidung bei der Ausgabenges-
taltung und der Einnahmengewinnung ergibt sich keinerlei Einschrän-
kung. Alle Entscheidungen fallen weiterhin bei der Kirchgemeinde.
Eine Ertragssteigerung wird bei Kirchgemeinden mit nennenswertem Geld-
vermögen durch gemeinsame Anlage erreicht werden können und diesen
Kirchgemeinden dann auch zufließen.

20. Wer kann von einem geplanten Anstel-
lungsumfang von nur 25% leben? Wie
sollen wir die Ausbildung der Kinder fi-
nanzieren?

Soziale Fragen Die künftig vorgeschriebene personelle Mindestausstattung in der
Pfarramtsverwaltung führt nicht zwingend zu Kürzungen auf 25%ige
Anstellung. Die Verhältnisse in den Kirchgemeinden, die Wünsche an die
Verwaltung und die finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Anstellungsträger
sind allerdings sehr unterschiedlich. Neben der örtlich möglichen
Notwendigkeit von Bedarfskündigungen und der Kürzung von Stellen wird es
an anderen Orten zur Anstellung von Mitarbeitenden in der
Pfarramtsverwaltung kommen. Auch Aufstockungen sind denkbar, denn
Kirchgemeinden können höhere Anstellungsumfänge realisieren, wenn dies
ihre Finanzlage zulässt und entsprechende Arbeitsumfänge vorliegen.

Allerdings widerspricht es dem Auftrag der Kirche, Arbeit, die effizienter
zentral ausgeführt werden kann, dezentral zu belassen, was eine weitere
Einschränkung des Verkündigungsdienstes zur Folge hätte. Die Landeskirche
als Ganze muss auf einen möglichst sparsamen und zielgerichteten
Mitteleinsatz achten und kann Stellen nicht unter dem Gesichtspunkt der
Arbeitsbeschaffung oder -erhaltung finanzieren. Das können nur Einzelne
mit ihrem Geld tun, oder Gemeinden auf Beschluss und mit dem Geld ihrer
Glieder.

Die existentiellen Fragen der Mitarbeitenden sind dennoch enrst zu
nehmen. Vielleicht ergeben sich vor Ort Möglichkeiten, bisherige
Mitarbeitende an Firmen oder Behörden zu empfehlen.

21. Kürzungen von Personalstellen haben
unter Umständen schwerwiegende
Folgen für einzelne Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Hat die Landeskirche dafür
Sozialpläne vorbereitet?

Sozialpläne Sozialpläne sind ein Instrument zum Ausgleich oder zur Milderung
wirtschaftlicher Nachteile, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch
Betriebsänderungen erfahren. Sozialpläne werden zwischen Dienstgeber und
Mitarbeitervertretung geschlossen. Ein Sozialplan für die gesamte
Landeskirche ist vor dem Hintergrund der Vielgestaltigkeit der Dienstgeber
(Kirchgemeinden, Kirchenbezirke, Landeskirche u.a.) nicht möglich. Die
Verwaltungsstrukturreform unserer Landeskirche wird eine Vielzahl von
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Anstellungsträgern unterschiedlicher Größe betreffen.
Gleichwohl heißt dies nicht, dass es in der Landeskirche keine Regelungen
gäbe, wie wirtschaftliche Nachteile abgemildert werden. Die Ordnung zur
sozialen Absicherung vom 25.04.1996 (ABl. S. A 153) in der Fassung vom
05.05.2004 (ABl. S. A 111) enthält Abfindungsregelungen, die Sozialplänen
nachgebildet sind. Die Ordnung zur sozialen Absicherung gilt unabhängig vom
kirchlichen Dienstgeber für alle privatrechtlich angestellte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, für die die Kirchliche Dienstvertragsordnung (KDVO) Anwendung
findet.

22. Welche Aufgaben und Kompetenzen
werden die Kirchenbezirke und Super-
intendenten behalten?

Superintendenten Mit dem Wegfall der Bezirkskirchenämter sind die Superintendenten nicht
mehr Teil einer Genehmigungsbehörde. Das ist logische Folge der Ziel-
stellung, eine Verwaltungs- und Entscheidungseben in unserer Landeskirche
einzusparen. Gesetzlich zu regeln ist, wie das von der Synode geforderte
„Mitentscheidungsrecht“ der Superintendenten in den Angelegenheiten aus-
gestaltet werden muss, die besonders geistliche Fragestellungen berühren.
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird sich künftig stärker auf Personalent-
wicklung und Personalführung legen. Auch daher ist die Entlastung von Ver-
waltungsaufgaben und die Ausgliederung aus Genehmigungsgängen zu be-
grüßen.

23. Gibt es konkrete Planungen für den
enormen Kostenaufwand bei der Er-
richtung der Verwaltungsämter (Ein-
richtungen auf neuestem technischen
Stand, hochqualifiziertes und demzufol-
ge teures Personal)?

Umstellungskosten → Kosten und Einsparungen

24. Wenn bei uns die Pfarrstelle wegfällt
und dann die Verwaltungsstelle gleich-
zeitig mit, ist das nicht eine zusätzliche
Beschwernis?

Verbindung von
Pfarrstelle und
Verwaltungsarbeit

Die meiste (nicht in Dienstleistung zusammenfassbare) Verwaltungsarbeit fällt
im Zusammenhang mit der Pfarramtsverwaltung an, ist also mit der Tätigkeit
von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie anderen Mitarbeitenden im
Verkündigungsdienst eng verbunden. In (vereinigten) Kirchgemeinden, in
Kirchspielen oder in Schwesterkirchverhältnissen kann es auch an den Orten,
wo keine Pfarrer ansässig sind oder keine Pfarramtsverwaltung ansässig ist,
Ansprechmöglichkeiten geben. Deren Einrichtung hängt von den jeweiligen
ehrenamtlichen oder finanziellen Möglichkeiten ab.
Richtig ist, dass eine Landeskirche, die wegen Kirchensteuerrückgängen
Pfarrstellen streichen muss, nicht gleichbleibend Verwaltungsarbeit
finanzieren kann. Wo aber Kirchgemeinden Wege finden, mit den ihnen zur
Verfügung stehenden Mitteln ortsnahe Möglichkeiten zu schaffen, kann das
sinnvoll sein.
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Wegfall von
Verwaltungsstellen bei
Einsparung von
Pfarrstellen

→ Verbindung von Pfarrstelle und Verwaltungsarbeit

Westliches Organisati-
onsmodell

→ Organisationsmodell, westlich

25. Welche Schwerpunkte sehen Sie in der
Arbeit der drei neuen
Dienstleistungszentralen?

Z-Stellen
(Arbeitsschwerpunkte)

„Z.-Pers.“
„Z-Grund“
„Z-Mitgl.“

Die zentralen Dienstleister (Z-Personal, Z-Grundstücke) bereiten auf
Grund der Angaben und der Aufgabenstellungen der Gemeinden und Ein-
richtungen Entscheidungen für deren Leitungsgremien vor bzw. setzen  ver-
waltungsmäßig die Entscheidungen durch Ausarbeitung von Verträgen usw.
um. Ausgelöst werden die Arbeiten durch die Rechtsträger (bspw. Kirchge-
meinden). Verträge usw. werden durch Unterschrift derselben auch in Kraft
gesetzt. Die Arbeitsweise der ZGASt ist bereits bekannt. Die Z-Mitglieder
setzt die Arbeit der Z(entralen)O(rganisationsstelle)M(eldewesen) auf einer
qualitativ höheren Ebene fort, so dass die Gemeinden schneller Auskünfte
über die Gemeindeglieder (in Abhängigkeit von der Arbeitsweise der staatli-
chen Meldestellen) bekommen können. Gleichzeitig werden fehlerträchtige,
manuelle Tätigkeiten verringert und die Verfügbarkeit der Daten erhöht.
Ziel aller Zentralisierung ist die Beschleunigung von Verwaltung durch Stan-
dardisierung der Arbeitsabläufe und Minimierung von Genehmigungserforder-
nissen.

Bearbeitungsstand Dezember 2005
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